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FREISINGAmtsblatt des Landratsamtes Freising

Nummer 19  

Zweckverband

Versorgungs- und Verkehrsbetriebe

Neufahrn/Eching

Bekanntmachung

gemäß § 25 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung (EBV)

Jahresabschluss 2024

Der von der LKC Grünwald GmbH & Co. KG geprüfte Jahresabschluss wurde in der ZV Verbandsver-

sammlung vom 08.05.2025 festgestellt. Es wurde beschlossen, den Jahresüberschuss den Kapitalkonten 

zuzuschreiben.

  Bilanzsumme 31.12.2024  28.538.272,33 EUR

  Jahresüberschuss     1.272.079,91 EUR

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Zweckverband Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neufahrn/Eching, Neufahrn b. Freising

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Zweckverband Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neufahrn/Eching, Neu-

fahrn b. Freising, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
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der Zweckverband Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neufahrn/Eching, Neufahrn b. Freising, für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Zweck-

verbände geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-

mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

und Art. 107 GO für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht zu dienen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus 

dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher 

als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 

wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vor-

kehrungen und Maßnahmen abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-

sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 

auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 

falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-

langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 

dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 

vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-

tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-

orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 

Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Grünwald b. München, den 7. Mai 2025

LKC Grünwald GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Malte Thalemann  Manuela Pointl

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht können in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Versor-

gungs- und Verkehrsbetriebe Neufahrn/Eching vom 7. Juli 2025 bis 25. Juli 2025 werktags jeweils Montag 

bis Freitag zu den Öffnungszeiten eingesehen werden (Terminvereinbarung ist erforderlich).

Neufahrn b. Freising, 05.06.2025

Sebastian Thaler

Verbandsvorsitzender

 

Immissionsschutzbehörde

Az. 41-1711/2-20-3
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der neunten Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (9. BImSchV); öffentliche Bekanntmachung der Er-

teilung einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung 

Mit Änderungsgenehmigungsbescheid vom 06.05.2025 hat die Untere Immissionsschutzbehörde des 

Landratsamtes Freising der Windkraft Nandlstadt GmbH & Co. KG, Leitenstraße 10, 86862 Lamer-

dingen auf Grundlage des § 16b Abs. 7 S. 3 BImSchG in Verbindung mit § 16b Abs. 8 BImSchG die im-

missionsschutzrechtliche Genehmigung zur Änderung der Fußpunkthöhe der WEA 1 Nandlstadt um 

+2,72 Meter auf der Flurnummer 1102, Gemarkung Airischwand, Markt Nandlstadt erteilt. Auf Antrag 

des Vorhabenträgers gem. § 21a der 9. BImSchV wird die Entscheidung gem. § 10 Abs. 7 S. 2 und Abs. 

8 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. 
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      I.

Der verfügende Teil des Bescheids vom 06.05.2025 lautet:

I.  Die durch die Windkraft Nandlstadt GmbH & Co. KG beantragte Änderung der Fußpunkt-

höhe der mit Genehmigungsbescheid vom 22.08.2019 und mit Änderungsgenehmigung 

vom 27.06.2024 genehmigten „WEA 1 Nandlstadt“ auf der Flurnummer 1102, Gemarkung 

Airischwand, Markt Nandlsadt um +2,72 Meter wird nach Maßgabe der unten aufgelisteten 

Antragsunterlagen genehmigt.

II. Die Windrad Nandlstadt GmbH & Co. KG trägt die Kosten des Verfahrens. Sie belaufen sich 

auf 666,09 €.

Die Inhalts- und Nebenbestimmungen des ursprünglichen Genehmigungsbescheids vom 22.08.2019 

und des Änderungsgenehmigungsbescheids vom 27.06.2024 der WEA 1 bleiben unverändert bestehen. 

Neue Inhalts- und Nebenbestimmungen sind im Änderungsgenehmigungsbescheid vom 06.05.2025 

nicht hinzugetreten.

II.

Der Änderungsgenehmigungsbescheid vom 06.05.2025 ist überdies mit folgender Rechtsbehelfs-

belehrung versehen:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden 

bei dem 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof in 80539 München

Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München,

Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München.
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung und zum Bescheid

• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 

E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

• In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen. Ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Be-

scheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ablichtung), außerdem zwei Abschriften oder 

Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.

• Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen.

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

III.

Der oben genannte Änderungsgenehmigungsbescheid liegt als vollständige Ausfertigung, einschließ-

lich der tatsächlichen und rechtlichen Begründung im folgenden Zeitraum

 ab Dienstag, den 01.07.2025 (Erster Auslegungstag)

 bis einschließlich Dienstag, den 15.07.2025 (Letzter Auslegungstag)

beim Landratsamt Freising, Untere Immissionsschutzbehörde, Landshuter Straße 31, 85356 Freising, 

Zimmernummer 562 (Neubau), Telefon 08161/600-34141, aus und kann nach vorheriger Terminverein-

barung (unter linda.wahler@kreis-fs.de) während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
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Zusätzlich kann der Bescheid innerhalb des oben genannten Zeitraums online auf der Internetseite 

des Landratsamtes Freising unter

https://www.kreis-freising.de/buergerservice/abteilungen-und-sachgebiete/umweltschutz-und-abfall/immissionsschutz.html

unter der Rubrik „Aktuelle immissionsschutzrechtliche Bescheide und Veröffentlichungen“ eingesehen 

werden.

Auf Anfrage bei der Unteren Immissionsschutzbehörde (siehe o.g. Kontaktdaten) besteht die Möglich-

keit, eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ablauf der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt mit der Folge, dass die Klagefrist auch für 

Dritte zu laufen beginnt. Die Zustellungsfiktion betrifft auch Dritte, die keine Einwendungen erhoben 

haben und denen daher der Bescheid nicht gesondert zugestellt wurde.

Freising, 24.06.2025

Landratsamt Freising

SG 41 – Immissionsschutz

gez. Wahler

      

Nachbarbeteiligung durch
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öffentliche Bekanntmachung

Vollzug der Baugesetze;

Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Garagen und Stellplätzen auf dem Grundstück Hall-
bergmoos, Hallbergmoos, Friedrichstraße 3 Flurnummer 236 der Gemarkung Hallbergmoos 
durch Anton Wimmer, Maximilianstr.  24, 85399 Hallbergmoos

Am 24.06.2025 erteilte das Landratsamt Freising Anton Wimmer, Maximilianstr.  24, 85399 Hallbergmoos, 

die baurechtliche Genehmigung zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Garagen und Stellplätzen. 

Im vorliegenden Fall sind mehr als 20 Grundstücksnachbarn beteiligt. Gemäß Art. 66 Abs. 2 S. 4 Bayer. 

Bauordnung (BayBO) wird daher die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung 

gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. Die Genehmigung mit den damit verbundenen Auf-

lagen liegt beim Bauamt des Landkreises Freising innerhalb der allgemeinen Dienststunden (Montag 

bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr sowie Donnerstagnachmittag von 14.00 – 17.30 Uhr) im Landratsamt 

Freising, Zimmer-Nr. 139 (Altbau), zur Einsichtnahme auf. Es wird empfohlen, vorab telefonisch einen 

Termin zu vereinbaren.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

Bayer. Verwaltungsgericht in München,

Postfachanschrift: 200543, 80005 München,

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München.

 

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
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Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 

ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 

eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Die Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen diese Genehmigung hat keine aufschiebende 

Wirkung (§ 212 a Abs. 1 Baugesetzbuch – BauGB). Es besteht jedoch die Möglichkeit, beim Bayerischen 

Verwaltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage 

zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

gez.

Huber


